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§ 229 GSVG Mitwirkung von
Behörden und gesetzlichen
beruflichen Vertretungen

 GSVG - Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.10.2024

§ 229.

Die Finanzämter, die Behörden der Kriegsopferversorgung und die gesetzlichen beru0ichen Vertretungen der nach

diesem Bundesgesetz P0ichtversicherten haben dem Versicherungsträger die für die Durchführung der

P0ichtversicherung und für die Leistungsansprüche der einzelnen Versicherten bedeutenden, von diesen Stellen im

Rahmen ihres Wirkungsbereiches festgestellten Tatsachen bekanntzugeben.
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